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W
enn es nach Ludwig Erhard
gegangen wäre, dann wären
die „Römischen Verträge“
am 25. März 1957 so nicht von

deutscher Seite unterzeichnet worden.
Zwar hieß Erhard die Schaffung eines Ge-
meinsamen Marktes gut. Aber eine Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
von nur sechs Teilnehmern, inspiriert von
französischen Wünschen einer Abschot-
tung nach außen sowie sozial- und indus-
triepolitischer Lenkung nach innen – das
war dem damaligen Bundeswirtschaftsmi-
nister ein Graus. Was heute Kritikern des
europäischen Zentralismus gern pole-
misch unterstellt wird, nämlich dass sie die
EU zurückwerfen wollten auf das Niveau
einer „großen Freihandelszone“, das war
in den fünfziger Jahren in der Tat Erhards
bevorzugte Variante: ein freier Markt für
den ganzen freien Westen, Großbritan-
nien und möglichst auch Nordamerika ein-
geschlossen. Hierfür brauche es kaum
mehr als ein Abkommen über frei konverti-
ble Währungen und volle Freizügigkeit für
Personen, Waren, Dienstleistungen und
Kapital, betonte Erhard. Eine „institutio-
nelle Integration“ der sektoralen Wirt-
schaftspolitik unter Schaffung eines „büro-
kratischen Monsters“ lehnte er ab. Bundes-
kanzler Konrad Adenauer allerdings sah
sein Aussöhnungsprojekt mit Frankreich
gefährdet und untersagte seinem Minister
1959, weiterhin die EWG zu kritisieren.

Erhard freilich blieb stur. Die spätere
Spaltung in EWG und Europäische Frei-
handelsassoziation (Efta) nannte er „ge-
spenstisch“. Deshalb dürfe die Sechserge-
meinschaft nur „als ein Schritt zu einer eu-
ropäischen, ja zu einer atlantischen Lö-
sung“ verstanden werden, postulierte Er-
hard 1962. Sein ordnungspolitisches Ideal
war das einer marktliberalen „atlantischen
Gemeinschaft“ anstelle politischer Block-
bildungen innerhalb der freien Welt. Auch
lehnte er im selben Jahr vor dem Europäi-
schen Parlament das Aktionsprogramm
der Kommission, die eine weitere „Fusion
der Politiken“ forderte, als „primitiv“ ab:
„Wir brauchen kein Planungsprogramm,
sondern ein Ordnungsprogramm für
Europa!“ Erhard sah jenes Gespenst von
Preiskontrolle und staatlicher Lenkung,
das er in Deutschland vertrieben zu haben
hoffte, nun wieder vor sich, gerade in Ge-
stalt europäischer „Harmonisierung“. In
der F.A.Z. vom 31. Dezember 1959 mach-
te der Professor aus Fürth klar, dass die in-
ternationale Arbeitsteilung auf komparati-
ven Unterschieden beruhe, während das
„Organisieren-und-harmonisieren-Wollen
. . . in den fast sicheren Abgrund“ führe.

Im Gegensatz zu Erhard hat ein anderer
prägender Kopf des ordnungspolitischen
Denkens der Nachkriegszeit, der österrei-
chische Ökonom Friedrich August von
Hayek, insgesamt zwar nur wenig zur euro-
päischen Integration gesagt. Pikanterwei-
se im September 1939 jedoch erschien im
„New Commonwealth Quarterly“ sein Bei-
trag über „die wirtschaftlichen Vorausset-
zungen föderativer Zusammenschlüsse“.
Hier entwickelt der wohl bedeutendste li-
berale Denker des 20. Jahrhunderts eine
erstaunlich optimistische Vision. Solange
eine Föderation auf freiwilliger Basis zu-
stande komme, schien Hayek das Ge-
spenst der Planwirtschaft gebannt. Es wer-
de sich erweisen, meinte er, „dass auf inter-
nationalem Gebiet eine demokratische Re-
gierung nur möglich ist, wenn die Aufga-
ben einer internationalen Regierung auf
ein im wesentlichen liberales Programm
beschränkt sind“. Man werde sich letztlich
nur auf universalisierbare Verbotsregeln
ungerechten Regierungsverhaltens (Pro-
tektion, Subvention, Diskriminierung) ei-
nigen können, weil nur so allen Bürgern ge-
meinsame Vorteile gesichert werden könn-
ten. Für Interventionen zugunsten einzel-
ner Unternehmen und Industrien würde
eine solche Föderation kaum allgemeine
Unterstützung finden können. Solidari-
sche Sonderbehandlung sei eben nur dort
möglich, wo „nationale Ideologien“ oder
das „Mitgefühl mit dem Nachbarn“ tat-
sächlich noch wirkten – auf lokaler Ebene.

Hayek erwähnt Gesetze zur Beschrän-
kung der Arbeitszeit oder zum Natur- und
Denkmalschutz. Da diese „in armen oder
reichen Gebieten in ganz verschiedenem
Licht gesehen werden“, müssten sie eben
auch „auf das Ausmaß beschränkt sein, in
dem sie lokal angewendet werden können,
ohne dass gleichzeitig der freien Beweg-
lichkeit Schranken auferlegt werden müs-
sen“. Hayeks Erwartung lässt sich mit ei-
nem Zitat illustrieren: „Dass Engländer
und Franzosen den Schutz ihres Lebens, ih-
rer Freiheit und ihres Eigentums – kurz,
die Funktionen eines liberalen Staates – ei-
ner übergeordneten Organisation anver-
trauen, ist vorstellbar; dass sie aber bereit
sein sollten, der Regierung eines Bundes
die Macht zu geben, ihr Wirtschaftsleben
zu regeln, zu entscheiden, was sie erzeugen
und konsumieren sollen, scheint weder
wahrscheinlich noch wünschenswert.“

Erhard und Hayek – das sind zwei Libe-
rale mit gleichen Vorstellungen über das
Wünschenswerte und doch hochgradig ver-
schiedenen Erwartungen über das Wahr-
scheinliche. Wie konnte Hayek in dunkels-
ten Zeiten eine so ordnungspolitisch opti-
mistische Vision föderativer Zusammen-
schlüsse entwickeln, während Erhard in
Friedens- und Wirtschaftswunderzeiten

die Anfänge der europäischen Wirtschafts-
integration so skeptisch sah? Und wer hat
recht behalten? Heute, 50 Jahre nach Un-
terzeichnung der Römischen Verträge,
kann man sich ein vorläufiges Urteil über
die ordnungspolitische Qualität der euro-
päischen Integration erlauben und zeigen,
wo Erhard und Hayek zwar normativ rich-
tig und doch jeweils prophetisch falsch la-
gen. Erhard war wohl in einigem zu pessi-
mistisch und Hayek zu optimistisch.

Nicht nur
Absichtserklärungen

Erhard konnte sich in den fünfziger Jah-
ren noch nicht vorstellen, dass Prinzipien
wie unverfälschter Wettbewerb, verbotene
staatliche Beihilfen und vor allem die Ver-
wirklichung individueller Freizügigkeit
nicht nur Absichtserklärungen bleiben
würden. All dies hat tatsächlich erst Jahr-
zehnte später unanfechtbar primärrechtli-
che Konstitutionalisierung und sekundär-
rechtlichen Biss bekommen. Aus den Rö-
mischen Verträgen sind Rechtsgrundsätze
abgeleitet worden, die von Kommission
und Gerichtshof in vielen Fällen ordnungs-
politisch konsequenter durchgesetzt wur-
den, als sie wohl selbst in Deutschland
nach Erhard je praktiziert worden wären.

Tatsächlich konnten die Mitgliedstaaten
oft erst über den europäischen Umweg be-
wogen werden, beispielsweise Staatsmono-
pole in Versorgung, Verkehr und Kommu-
nikation aufzubrechen, Subventionen zu-
gunsten des Wettbewerbs zu beenden oder
minder heftig regulierten Produkten aus
anderen Mitgliedstaaten Marktzutritt zu
gewähren. Auch Erhards anfangs berech-
tigte Furcht vor einer „Festung Europa“
als Bollwerk gegen den freien Welthandel
hat sich in den meisten Sektoren als über-
zogen herausgestellt – auch wenn seine
„ernste Sorge“ über eine planwirtschaftli-
che Landwirtschaftspolitik ihre volle Be-
rechtigung fand.

Hayek wiederum konnte sich 1939 nicht
vorstellen, dass eine europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft eine derartige Umver-
teilungsmaschinerie für landes- und sektor-

spezifische Sonderinteressen etablieren
könnte. So hielt er es für absurd, dass „der
französische Bauer bereit sein wird, für sei-
nen Kunstdünger mehr zu bezahlen, um
der englischen chemischen Industrie zu
helfen“. Heute plausiblere Beispiele wä-
ren, dass der europäische Konsument und
Steuerzahler ungefragt bereit sein muss,
für französische (oder andere) Landwirte
ungeahnte, weil intransparente, „Solidar-
leistungen“ zu erbringen. Die Logik euro-
päischer Gipfel und Verträge besteht aber
exakt darin, dass jedes Land seine Sonder-
interessen in einem Paket geschnürt fin-
det, in dem Privilegien so lange kombi-
niert, verschleiert und durch Vetodrohun-
gen verteidigt werden, bis am Ende alle Mi-
nister und Regierungschefs ihrer Wähler-
schaft einen „Durchbruch“ verkünden
können. Ein Durchbruch für die Ordnungs-
politik war hierbei oftmals unbeabsichtigt
– aber dennoch gelegentlich möglich.

Die Durchsetzung allgemeiner Spielre-
geln einer liberalen Wettbewerbsordnung
scheint wie im Falle nationaler Ordnungs-
politik am ehesten dort verlässliche Hüter
zu finden, wo Pflichten Organen anver-
traut sind, die (wie die Europäische Zen-
tralbank) weniger Zielabwägungen zu tref-
fen oder (wie die Kommission) weniger
Rücksichten auf Wiederwahlrestriktionen
zu nehmen haben als politische Parteien.
Die ordnungspolitischen Erfolge der deut-
schen Sozialen Marktwirtschaft – stabiles
Geld und offene Märkte – waren dement-
sprechend auch in der vergleichsweise poli-
tikfernen Verantwortung von Bundesbank
und Bundeskartellamt stets besser aufge-
hoben als in Parlament und Regierung.
Exakt diese Kompetenzen sind nun zum
großen Teil – und bisher mit ähnlich gro-
ßem Erfolg – europäisiert worden. Nicht
trotz, sondern gerade wegen eines letztlich
gewollten „Demokratiedefizits“ konnte
die Europäische Kommission eine Markt-
öffnungspolitik und die Europäische Zen-
tralbank eine Geldpolitik betreiben, die
sich Europas nationale Regierungen und
Parlamente (aber auch das Europaparla-
ment) wohl nur sehr selten zugetraut hät-
ten. Das Gerangel um die europäische

Dienstleistungsrichtlinie (oder momentan
um diverse Energieversorgungs- oder Post-
monopole) zeigt, dass das Bemühen um
den nach wie vor unvollendeten Binnen-
markt und damit um gemeinsame Interes-
sen der Bürger Europas tatsächlich oft bes-
ser in Händen unhängiger Kommissare
aufgehoben ist als in Händen derer, die vie-
lerlei Sonderinteressen vertreten müssen.

Gleichzeitig ist aber gerade die Kommis-
sion der Versuchung ausgesetzt, sich Kom-
petenzen anzumaßen, denen es an ord-
nungspolitischer Vernunft mangelt. Hier
finden sich die Befürchtungen Erhards be-
stätigt. Er warnte vor der Schaffung von
Bürokratien, die ihre Daseinsberechti-
gung darin finden, dass sie durch Richtlini-
en und Verordnungen Probleme lösen,
von denen die Bürger noch kaum wussten,
dass sie bestehen – oder von denen erwar-
tet werden dürfte, dass sie auch national
behandelt werden könnten. Der (auf
85 000 Seiten geschätzte) „Acquis commu-
nautaire“, der gemeinschaftliche Besitz-
stand aus Europäischen Verträgen, Verord-
nungen, Richtlinien und Entscheidungen,
spricht viele Bände. Dass die EU-Nichtdis-
kriminierungsrichtlinie erst dann von deut-
schen Politikern und Medien als kostspie-
lig, in vielen Fällen unsinnig und kaum ver-
fassungskonform erkannt wurde, als sie un-
widerrufbar rechtskräftig wurde, obwohl
sie lange zuvor von einer deutschen Regie-
rung im Ministerrat mitbeschlossen wur-
de, spricht ebenfalls Bände. Dass die heuti-
ge Bundesregierung erst nach einigen Wo-
chen entdeckte, nicht sie sei für das Nicht-
rauchen in Gaststätten zuständig, sondern
die Länder, um wenige Tage später erfreut
vom jüngsten Grünbuch der Kommission
Kenntnis zu nehmen, in dem ein Rauchver-
bot in Hotels, Gaststätten und öffentlichen
Gebäuden notfalls durch europäisches Ge-
setz in Aussicht gestellt wird, spricht auch
nicht gerade für ein klares Verständnis der
vielbemühten Subsidiarität.

Solche Beispiele illustrieren ein generel-
les Problem: „Brüssel“ ist zum Synonym
geworden für die Verschleierung und Ver-
schiebung politischer Verantwortung. Wer
ist verantwortlich? Die Europäische Kom-
mission, die sich einmal als Hüter und För-
derer eines noch zu vollendenden Binnen-
marktes und ein anderes Mal als Erfinder
neuer subsidiaritätswidriger Interventions-
ermächtigungen begreift? Der Minister-
rat, in dem Regierungen gesetzgeberisch
wirken, indem sie Privilegienpakete unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und Umge-
hung ihrer eigenen Parlamente bündeln,
um so die politische Verantwortung nach
Brüssel zu verschieben? Das Europaparla-
ment, das sich als Vertreter eines europäi-
schen „demos“ geriert, der weder seine re-
levanten Vertreter noch deren weitgehend
irrelevanten Parteiprogramme kennt? In
dieser Politikverflechtung sind Spieler,
Schiedsrichter und Regelgeber nur schwer
zu benennen und kaum zu unterscheiden.

Eine Liberalisierung
von oben

Eine liberale, privilegienfreie Ordnungs-
politik war hierbei oft nur unintendiertes
Spielergebnis. Es entstand immer einmal
wieder in der Konstellation von entweder
bewusster Selbstbindung der Regierungen
(„wir kennen unsere Schwäche“) oder ei-
nes Schleiers der Unwissenheit („wir ken-
nen unsere künftigen Interessen noch
nicht“). Hieraus konnten seit 1957 Verträ-
ge entstehen, die eine „Liberalisierung
von oben“ andeuten, die aber der Europäi-
sche Gerichtshof und die Kommission aus-
legen und ausführen müssen – mit der Fol-
ge nicht seltener und für Erhard kaum zu
ahnenden Chancen für eine europäische
Ordnungspolitik.

Umgekehrt schafft aber auch jeder am-
bitionierte europäische Gipfel für Hayek
noch kaum zu erahnende Risiken in Form

von unbestimmten Interventionsermächti-
gungen der europäischen Gemeinschafts-
organe. Symbolische Politik, die sich wie
die Lissabon-Strategie in wortreichen,
aber ergebnisarmen Planungsprogram-
men erschöpft, ist noch das kleinere Übel.
Je mehr indes das Abschieben von Verant-
wortung und Kompetenz an die Europäi-
sche Union zu Zentralisierung und Harmo-
nisierung führt, desto schwerer wiegt die
Warnung des Ökonomen Wilhelm Röpke,
wonach „es das Wesen Europas ausmacht,
eine Einhalt in der Vielfalt zu sein, wes-
halb denn alles Zentralistische Verrat und
Vergewaltigung Europas ist, auch im wirt-
schaftlichen Bereiche“.

Ordnungspolitische
Besinnung

Die Grundlage der wirtschaftlichen und
kulturellen Dynamik Europas bestand
und besteht noch heute in seiner friedlich
konkurrierenden und wählbaren Vielfalt –
auch von Ordnungs- oder Sozialmodellen.
Der Plan, ein „europäisches Sozialmodell“
zu definieren, dieses sodann zu harmoni-
sieren und gegen den Rest einer zuneh-
mend freien Welt zu konservieren, kann
nur zur weiteren Verarmung und Verkrus-
tung eines alternden Europa führen. Es be-
steht heute Gefahr, in Europa Integration
mit Vereinheitlichung gleichzusetzen und
dies im ebenso elitären wie interessenbe-
stimmten Diskurs als allein europapoli-
tisch korrekt gelten zu lassen.

Was die Zukunft europäischer Integrati-
on belangt, kann man deshalb aus ord-
nungspolitischer Sicht hin- und hergeris-
sen sein. Erhards Warnungen scheinen
nach wie vor berechtigt; aber auch Hayeks
Hoffnungen haben neue Nahrung erhal-
ten. Die letzten Erweiterungen der Union
von 15 auf 27 Mitglieder bedeuten eine Be-
reicherung Europas. Zwar darf bedauert
werden, dass ein tonnenschwerer Acquis
im Sinne des „one size fits all“ auch auf
Länder übergewälzt wurde, die deutlich an-
dere politische Präferenzen und Möglich-
keiten, Willen und Vorstellungen aufwei-
sen als das „alte“ Europa. Andererseits
muss wohl der Nettovorteil für die neuen
Mitglieder letztlich positiv gewesen sein.
Der freiwillige Beitritt und die Liste der
beitrittswilligen Staaten deutet auf eine
„offenbarte Präferenz“ hin, die der Euro-
päischen Union schmeicheln darf – soweit
sie nicht durch Diskriminierung von Nicht-
mitgliedern gewissermaßen erpresst wur-
de und soweit sie, am besten durch Refe-
renden, auch von der Bevölkerung gutge-
heißen wurde. Beide Voraussetzungen wa-
ren nicht in jedem Fall gegeben.

Dennoch bedeutet im Prinzip jede Er-
weiterung der EU auch eine Chance für
die ordnungspolitische Besinnung auf das
Wesentliche. Eine Erweiterung hemmt
die weitere Vertiefung, vor allem in deren
„Acquis“-Ausweitungs-Besessenheit, die
sektorale, kulturelle, ökonomische wie po-
litische Besonderheiten ignoriert. Hayeks
Argument gewinnt neue Plausibilität da-
durch, dass es bei unveränderten Abstim-
mungsregeln (vor allem: Einstimmigkeit
bei wichtigen Entscheidungen im Minister-
rat) immer schwieriger wird, Pakete natio-
naler Sonderinteressen zu schnüren. Des-
wegen gibt es auch den Versuch vieler „al-
ter“ Europäer und Brüsseler Behörden,
die qualifizierte Mehrheitsentscheidung
zur Norm zu machen. Durch Standards
für Sozialpolitik, Verbraucherschutz, Um-
welt- und Steuerpolitik die Kosten der
neuen Wettbewerber innerhalb und außer-
halb des europäischen Binnenmarkts zu
erhöhen ist ein durchsichtiges Ziel des
größten Teils des „alten“ Europa.

Aber diese protektionistische Strategie
zu verwirklichen wird zunehmend poli-
tisch mühsam. In vielen neuen Mitglieds-
ländern ist die Erinnerung an Moskau
noch zu frisch, als dass Vorgaben aus Brüs-
sel ohne zweifaches Überdenken schlicht
übernommen würden. An ordnungspoliti-
sche Regeln indes, die der von Immanuel
Kant ebenso wie von Hayek geforderten
Universalisierbarkeit entsprechen (Selbst-
bindung an gleiche staatliche Unterlas-
sungspflichten, unabhängig von kurzfristi-
gen politischen Privilegierungszwecken),
sollte sich jedes aufgeklärte Gemeinwe-
sen Europas im eigenen langfristigen
Interesse binden können, von der Türkei
bis hin zur Schweiz. Und es sollte dies
wohl eher als Vertragspartner in bilatera-
len Binnenmarktpartnerschaften tun
denn als Vollmitglied in einer ordnungspo-
litisch verunsicherten Gemeinschaft.

Je größer und heterogener die politi-
sche Union daherkommt, desto schädli-
cher ist die Anmaßung zentraler Lenkung
und desto vorteilhafter wirkt eine Ord-
nungspolitik, welche die gemeinsamen In-
teressen schützt. Sowohl für die Vollen-
dung einer europäischen Ordnungspolitik
im Sinne von freiem Handel, unverfälsch-
tem Wettbewerb und stabilem Geld nach
innen als auch für die Verbreitung nach au-
ßen ist Brüssel notwendig. Was aber nicht
notwendig ist und was auch nicht mehr
ohne enorme Verwerfungen zu haben
sein wird, ist die Vision eines einheitli-
chen „europäischen Sozialmodells“. Gera-
de die letzten Erweiterungen der Union
dürften verhindern, dass der euroskleroti-
sche Wohlfahrtsstaat zur generellen Maxi-
me erhoben und als Festung Europa aus-
gebaut würde. Erhard und Hayek wären –
vorerst – erleichtert.

Es gibt sie noch,
wenn auch nur
selten – jene Öko-
nomen, die das
Rechnen nicht als
Hauptgegenstand
ihrer Disziplin be-
greifen. Michael
Wohlgemuth ist so
einer. Der promo-
vierte und dem-
nächst habilitierte
Ökonom, seit

2002 geschäftsführender Forschungsre-
ferent am traditionsreichen Walter Eu-
cken Institut in Freiburg, betrachtet
sein Fach in klassischer Manier als
breitangelegtes sozialwissenschaftliches
Feld, auf dem es reizvoller und letztlich
auch ergiebiger ist, mit Konzepten als
mit Algorithmen zu jonglieren. Dem-
entsprechend machen Ordnungsökono-
mik, neue Institutionenökonomik,
Marktprozesstheorie und Ideenge-
schichte den Löwenanteil seiner wissen-

schaftlichen Arbeit aus. Seine geistrei-
che, flotte, mitunter ironische Feder
kommt ihm dabei zugute. Wohlgemuth
hat in Freiburg studiert. 1993 begleitete
er seinen Doktorvater Manfred Streit
nach Jena an das neugegründete Max-
Planck-Institut zur Erforschung von
Wirtschaftssystemen, heute kurz Max-
Planck-Institut für Ökonomik genannt.
Nach zwei Forschungsaufenthalten in
Amerika wurde er Dozent an der priva-
ten Universität Witten/Herdecke, be-
vor er 2002 nach Freiburg zurückkehr-
te. Inzwischen hatte er neben der Ar-
beit am Institut ein Jahr die Vertretung
des Lehrstuhls „Institutionenökonomik
und Wirtschaftspolitik“ an der Univer-
sität Erfurt inne sowie im abgelaufe-
nen Wintersemester die Hayek-Stif-
tungsprofessur in Innsbruck. Wohlge-
muth ist Rapporteur für das Europe-
an Ideas Network der EPP-ED-Frakti-
on des Europäischen Parlaments, Mit-
glied der Hayek-Gesellschaft sowie der
Mont Pèlerin Society. (orn.)
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Ludwig Erhard  Foto Darchinger

Einheit in Vielfalt
Fünfzig Jahre europäische Ordnungspolitik / Von Michael Wohlgemuth

Die letzten Erweiterungen der Union bedeuten eine Bereicherung Europas – und bieten die Chance zur ordnungspolitischen Besinnung auf das Wesentliche.  Foto AP

Friedrich August von Hayek Foto Ullstein

M. Wohlgemuth

Nun wird Europa wirklich alt. In einer
Woche, am 25. März, jährt sich die Unter-
zeichnung der Römischen Verträge, der
Gründungsdokumente der Europäischen
Union, zum fünfzigsten Mal. Zu den Unter-

zeichnerstaaten zählten Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Luxemburg und
die Niederlande. Heute, nach etlichen Er-
weiterungen und auch ohne umklammern-
de Verfassung, sind 27 Staaten und gut 480

Millionen Menschen in der Europäischen
Union vereint. Michael Wohlgemuth prä-
sentiert eine letztlich positive ordnungspoli-
tische Bilanz der vergangenen fünfzig Jah-
re – auch wenn eine liberale, privilegien-

freie, mit universalisierbaren Regeln arbei-
tende Ordnungspolitik oft nur unbeabsich-
tigtes Ergebnis des politischen Spiels gewe-
sen sei, Nebenprodukt einer bewussten
Selbstbindung der Regierungen oder eines

Schleiers der Unwissenheit. Gefahr indes
gehe von der Chimäre eines einheitlichen
europäischen Sozialmodells aus, wie es
Bundeskanzlerin Angela Merkel erst vor
einigen Tagen beschworen hat. (orn.)


